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An alle Personensorgeberechtigten  
der Magdeburger Schülerinnen und  
Schüler 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hinweise und Verfahrensweise zum „Schülerticket Magdeburg" für 
das Schuljahr 2026/2027 
hier: Schuljahrgänge 11 bis 13 sowie Schülerinnen und Schüler der Berufs-
fachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und beruflichen Gymnasien 
 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte,  

das „Schülerticket Magdeburg“ ermöglicht Schülerinnen und Schülern, wie auch den Berufsschüle-
rinnen und Berufsschüler die Nutzung von Bus und Straßenbahn in der Tarifzone Magdeburg. Das 
Ticket kann sowohl für den täglichen Schulweg als auch in der Freizeit genutzt werden. Das Ticket 
gilt jeweils für ein Schuljahr. Für das Schuljahr 2026/2027 gilt es vom 01.08.2026 bis zum 31.07.2027 
und ist nur in Verbindung mit einem Schülerausweis mit Lichtbild gültig. 

Das „Schülerticket Magdeburg“ für das Schuljahr 2026/2027 kann ab dem 13.05.2026 beantragt 
werden. Aktuelle Informationen zum Schülerticket erhalten Sie ebenfalls auf der Internetseite der 
Magdeburger Verkehrsbetriebe: https://www.mvbnet.de/fahrkarten/schuelerticket. 
 
Hinweise zum Eigenanteil: 
 
Das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sieht für folgende Schülerinnen und Schüler eine 
Eigenbeteiligung der Sorgeberechtigten an den Schülerbeförderungskosten in Höhe von 100,00 
Euro pro Schuljahr vor: 
 

 Schuljahrgänge 11 und 12 der Gymnasien 
 Schuljahrgänge 11 bis 13 der Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen und Freien Waldorf-

schulen 
 Ab dem zweiten Schuljahr der Berufsfachschulen 
 Alle Schuljahrgänge der Fachschulen, Fachoberschulen und beruflichen Gymnasien 

 

Organisationseinheit 
Fachbereich Schule und Sport 
 
Straße 
Julius-Bremer-Straße 8-10 
 
Bearbeitet durch 
Frau Kowal 
 
Zimmer 
736 
 
E-Mail 
schuelerbefoerderung@sva.magde-
burg.de 
(gilt nur für formlose Mitteilungen ohne elektro-

Datum und Zeichen  (Bitte bei Antwort angeben) Telefon Telefax Datum 
Ihres Schreibens Mein Zeichen (0391) 540-3024 (0391) 540-3043       07.05.2026 
      Dez. IV - 40.22 

https://www.mvbnet.de/fahrkarten/schuelerticket
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Hinweise zum 9-Euro-Schülerticket: 

Das 9-Euro-Schülerticket ist ein durch die Landeshauptstadt Magdeburg finanziell unterstütztes An-
gebot. Der überwiegende Teil der tatsächlichen Kosten wird hierbei durch die Landeshauptstadt 
getragen, um die finanzielle Belastung für Familien möglichst gering zu halten. 

Der gesetzliche Eigenanteil nach dem Schulgesetz Sachsen-Anhalt beträgt 100,00 Euro pro Schul-
jahr. Da das Ticket monatlich 9,00 Euro kostet, entsteht ein Gesamtbetrag von 108,00 Euro nur 
dann, wenn das Ticket für das gesamte Schuljahr über volle 12 Monate genutzt wird. 
Lediglich der Betrag, der den gesetzlichen Eigenanteil von 100,00 Euro überschreitet, kann auf An-
trag erstattet werden. Das bedeutet bei einer Nutzung des 9-Euro-Schülertickets über den gesamten 
Zeitraum von 12 Monaten eine Rückerstattung in Höhe von 8,00 Euro. 
 
Wichtige Hinweise für den Übergang in die Jahrgangsstufe 11: 
 
Beim Übergang in die Jahrgangsstufe 11 ist eine erneute Anmeldung erforderlich. 
Das „Schülerticket Magdeburg“ wird sowohl als kostenfreies Ticket als auch als 9-Euro-Schülerticket 
angeboten. 
 
Ein Anspruch auf das kostenfreie Schülerticket besteht ab Schuljahrgang 11 grundsätzlich nur noch 
für Schülerinnen und Schüler, die Inhaber einer Otto-City-Card sind. 
 
Gesetzlich ist vorgesehen, dass die Fahrkosten zunächst durch die Sorgeberechtigten getragen 
werden. Kosten, die den Eigenanteil von 100,00 Euro übersteigen, können nach Ablauf des Schul-
jahres auf Antrag (Antrag auf Entlastung) erstattet werden. 
 
Den Entlastungsanträgen sind Nachweise über die gezahlten monatlichen Beiträge beizufügen. 
 
Für das Schuljahr 2026/2027 sind die Anträge auf Entlastung bis spätestens zum 30.09.2027 zu 
stellen.  
 
Anmeldung des Schülertickets: 
 
Die Anmeldung bzw. Beantragung des „Schülertickets Magdeburg“ erfolgt ausschließlich elektro-
nisch über die Bestellplattform der MVB: 
 
https://www.abo.mvbnet.de 
 
Die Anmeldung ist durch die Sorgeberechtigten bzw. durch volljährige Schülerinnen und Schüler 
vorzunehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A.  
 
 
 
Kowal 
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